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Nur was wir mit gonzem, /leissem Werzen

ersirefeere, reur was wir mit rircft/taZfZo.ser

fZïngafee and mii Einsatz unseres ganz
jOersönZic/iea ZcZis ara/>eirr6ar vertreten, rei/t
eines Tages znr fTir/cZic/i&eit. IT. Tu/irer.

Frauenstimmrechtsdelegation beim Bundesrat
In Vertretung des Bundesrates empfingen am 27. Mai die Bundes-

rate Et ter und Feld mann eine aus acht Vorstandsmitgliedern zu-
sammengesetzte Delegation des Schweizerischen Verban-
des für F rauenstimmrecht. Die Damen Choisy, Vischer, Quinche,
Rovelli, Stadler, Gonzenbach, Paravicini und Kammacher erklärten den
Vertretern des Bundesrates, dass ihr Verband die Frage des Frauenstimm-
rechts erneut vor der Bundesversammlung aufrollen und zu die-
sem Zweck Parlamentsmitglieder ersuchen werde, eine neue Motion
in den Räten zu deponieren. Sie gaben ferner der Erwartung Ausdruck,
dass der Bundesrat der Bundesversammlung alsdann einen neuen positiven
Bericht vorlegen werde, der sich auf den verfassungsmässigen Grundsatz
der Gleichheit aller vor dem Gesetz stützt.

Die Vertreter des Bundesrates gaben im Namen des Bun-
desrates dem Vorstand des Verbandes die Versicherung ab, dass sich der
Bundesrat bewusst ist, welch grosse Bedeutung die Einführung des
Frauenstimmrechts für das Land hat, und dass er die Frage studieren
werde.

Ein neues zürcherisches Kirchengeselz in Beratung
Bei den Beratungen der zürcherischen Kirchensynode über den Ent-

wurf des neuen Kirchengesetzes gab der Vorschlag des Kirchenrates auf
Einführung des kirchlichen Stimm- und Wahlrechtes für Frauen und
für Ausländer Anlass zu einer lebhaften Auseinandersetzung. Es wurde
darauf hingewiesen, dass das kirchliche Wahlrecht für Frauen durch Ge-
setz eingeführt werden könne, da die Kantonsverfassung einen Entscheid
hierüber der Gesetzgebung vorbehält, dass dagegen das Stimmrecht der
Frauen und das Wahl- und Stimmrecht der Ausländer eine Verfassungs-
revision voraussetze. Die Synode entschloss sich in namentlicher Abstim-
mung mit 129 gegen 34 Stimmen grundsätzlich für das Stimm - und
Wahlrecht der Frauen und lehnte daraufhin einen Antrag, die
Einführung dieses Rechtes den Gemeinden vorzubehalten, mit 86 gegen
69 Stimmen ab. Der Einführung des Wahl- und Stimmrechtes für Aus-
länder wurde mit 94 gegen 65 Stimmen zugestimmt. 28. 5.1952.
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